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SSSSYNOPSEYNOPSEYNOPSEYNOPSE     
zum Regierungsentwurf vom 12.4.2017 eines Gesetzes zur Stärkung 

von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 

Junge VolljährigeJunge VolljährigeJunge VolljährigeJunge Volljährige 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 13 Jugendsozialarbeit 

[…] 

(3) Jungen Menschen kann während der 

Teilnahme an schulischen oder beruflichen 

Bildungsmaßnahmen oder bei der berufli-

chen Eingliederung Unterkunft in sozialpäda-

gogisch begleiteten Wohnformen angebo-

ten werden. In diesen Fällen sollen auch der 

notwendige Unterhalt des jungen Menschen 

sichergestellt und Krankenhilfe nach Maßga-

be des § 40 geleistet werden. 

 

 

 

 

(4) […]. 

§ 13 Jugendsozialarbeit 

[…] 

(3) Junge Menschen sollen während der Teil-
nahme an einem Angebot nach Absatz 2 
Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten 
Wohnformen erhalten, sofern ihre Unterbrin-
gung nicht anderweitig sichergestellt ist. Die 
Unterkunft wird so lange gewährt, wie die 
jungen Menschen dieser Hilfe beim Über-
gang in eine selbständige Lebensführung 
aufgrund ihrer individuellen Situation bedür-
fen. In diesen Fällen sollen auch der notwen-

dige Unterhalt des jungen Menschen sicher-

gestellt und Krankenhilfe nach Maßgabe des 

§ 40 geleistet werden. 

(4) […]. 

Neu: § 36b Zusammenarbeit beim Zuständigkeitsübergang 

(1) Zur Sicherstellung von Kontinuität und Bedarfsgerechtigkeit der Leistungsgewährung ist der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Falle eines Zuständigkeitsübergangs auf andere Sozial-
leistungsträger dafür verantwortlich, dass die anderen Sozialleistungsträger rechtzeitig in die 
Hilfeplanung eingebunden werden.  

(2) Im Rahmen des Hilfeplans sollen von den zuständigen Sozialleistungsträgern Vereinbarun-
gen zur Durchführung des Zuständigkeitsübergangs getroffen werden. 

§ 71 Jugendhilfeausschuss, Landesjugend-
hilfeausschuss 

[…] 

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es 

regelt die Zugehörigkeit beratender Mitglie-

der zum Jugendhilfeausschuss. Es kann be-

stimmen, dass der Leiter der Verwaltung der 

Gebietskörperschaft oder der Leiter der Ver-

waltung des Jugendamts nach Absatz 1 

Nummer 1 stimmberechtigt ist. 

§ 71 Jugendhilfeausschuss, Landesjugend-
hilfeausschuss 

[…] 

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es 

regelt die Zugehörigkeit beratender Mitglie-

der zum Jugendhilfeausschuss, insbesondere 
auch von selbstorganisierten Zusammen-
schlüssen von jungen Menschen und ihren 
Familien, die Leistungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe erhalten, oder von Pflegepersonen. 

Es kann bestimmen, dass der Leiter der Ver-

waltung der Gebietskörperschaft oder der 

Leiter der Verwaltung des Jugendamts nach 

Absatz 1 Nummer 1 stimmberechtigt ist. 
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Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

§ 94 Umfang der Heranziehung 

[…] 

(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht 

außerhalb des Elternhauses erbracht und 

bezieht einer der Elternteile Kindergeld für 

den jungen Menschen, so hat dieser unab-

hängig von einer Heranziehung nach Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 und nach Maßgabe des 

Absatzes 1 Satz 3 und 4 einen Kostenbeitrag 

in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der 

Elternteil den Kostenbeitrag nach Satz 1 nicht, 

so sind die Träger der öffentlichen Jugendhil-

fe insoweit berechtigt, das auf dieses Kind 

entfallende Kindergeld durch Geltendma-

chung eines Erstattungsanspruchs nach § 74 

Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes in 

Anspruch zu nehmen. 

 

 

 

 

(4) […] 

[…] 

(6) Bei vollstationären Leistungen haben jun-

ge Menschen und Leistungsberechtigte nach 

§ 19 nach Abzug der in § 93 Absatz 2 ge-

nannten Beträge 75 Prozent ihres Einkom-

mens als Kostenbeitrag einzusetzen. Es kann 

ein geringerer Kostenbeitrag erhoben oder 

gänzlich von der Erhebung des Kostenbei-

trags abgesehen werden, wenn das Ein-

kommen aus einer Tätigkeit stammt, die dem 

Zweck der Leistung dient. Dies gilt insbeson-

dere, wenn es sich um eine Tätigkeit im sozia-

len oder kulturellen Bereich handelt, bei der 

nicht die Erwerbstätigkeit, sondern das soziale 

oder kulturelle Engagement im Vordergrund 

stehen. 

§ 94 Umfang der Heranziehung 

[…] 

(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht 

außerhalb des Elternhauses erbracht und 

bezieht einer der Elternteile Kindergeld für 

den jungen Menschen, so hat dieser unab-

hängig von einer Heranziehung nach Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 und nach Maßgabe des 

Absatzes 1 Satz 3 und 4 einen Kostenbeitrag 

in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der 

Elternteil den Kostenbeitrag nach Satz 1 nicht, 

so sind die Träger der öffentlichen Jugendhil-

fe insoweit berechtigt, das auf dieses Kind 

entfallende Kindergeld durch Geltendma-

chung eines Erstattungsanspruchs nach § 74 

Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes in 

Anspruch zu nehmen. Bezieht der Elternteil 
Kindergeld nach § 1 Absatz 1 des Bundeskin-
dergeldgesetzes, gilt Satz 2 entsprechend. 
Bezieht der junge Mensch das Kindergeld 
selbst, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) […] 

[…] 

(6) Bei vollstationären Leistungen haben jun-

ge Menschen und Leistungsberechtigte nach 

§ 19 nach Abzug der in § 93 Absatz 2 ge-

nannten Beträge 50 Prozent ihres Einkom-

mens als Kostenbeitrag einzusetzen. § 93 Ab-
satz 4 ist nicht anwendbar. Folgendes Ein-
kommen aus einer Erwerbstätigkeit innerhalb 
eines Monats bleibt für den Kostenbeitrag 
unberücksichtigt:  

1. Einkommen aus Schülerjobs oder Praktika 
mit einer Vergütung bis zur Höhe von 150 
Euro monatlich, 

2. Einkommen aus Ferienjobs zweimal im 
Kalenderjahr bis zu einer Dauer von je-
weils maximal 4 Wochen bis zur Höhe von 
jeweils 400 Euro oder einmal im Kalender-
jahr bis zu einer Dauer von maximal 
6 Wochen bis zur Höhe von 800 Euro oder 

3. 150 Euro monatlich als Teil einer Ausbil-
dungsvergütung. 

Für ehrenamtliche Tätigkeiten gilt Satz 3 
Nummer 1 und 2 entsprechend. 

 


